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Regeste

Baubewilligung | Raumplanung und öffentliches Baurecht

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft die Sachurteilsvoraussetzungen von Amtes wegen und mit freier
Kognition ( BGE 150 II 566 E. 2 mit Hinweis).

E. 1.1
Die Beschwerdeführerin gelangte gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 10.
Februar 2022 bereits mit Beschwerde vom 29. April 2022 an das Bundesgericht. Dieses
hielt fest, beim Urteil des Verwaltungsgerichts handle es sich um einen Zwischenentscheid,
weil das Baubewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei; die Voraussetzungen für
die ausnahmsweise Anfechtung eines selbständig eröffneten Zwischenentscheids gemäss
Art. 93 Abs. 1 BGG seien nicht erfüllt (Urteil 1C_238/2022 vom 6. Mai 2022 E. 2).

E. 1.2
Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei fraglich, ob mit der Bewilligung vom 2. Juli 2024
nun ein Endentscheid vorliege. Der Bauausschuss habe den Hotelneubau mit Beschluss
vom 14. September 2020 unter Vorbehalt der Nebenbestimmungen der Gesamtverfügung
der Baudirektion vom 7. September 2020 bewilligt. Demgemäss sei vor Baubeginn der
Nachweis zu erbringen, wie die verkehrliche Erschliessung auf der Parzelle Kat.-Nr. 6112
nach einem Teilrückbau des Wendehammers, der in den Baulinienbereich der
Nationalstrasse hineinrage, funktionieren würde, wenn die Nationalstrasse geändert oder
erweitert würde. Dieser Nachweis stehe noch aus bzw. sei noch nicht bewilligt. Zudem
fehle die in der kommunalen Baubewilligung geforderte Genehmigung der angepassten
Abstellplatzberechnung. Selbst wenn noch kein Endentscheid vorliegen sollte, würde die
Gutheissung der Beschwerde nach Auffassung der Beschwerdeführerin sofort einen
Endentscheid herbeiführen und ein aufwendiges Beweisverfahren im Zusammenhang mit
den noch ausstehenden Bewilligungen ersparen.

E. 1.3
Mit ihrer Argumentation verkennt die Beschwerdeführerin, dass das Bundesgericht an seine
früheren Entscheide in der gleichen Sache gebunden ist. Dass es sich beim Urteil des
Verwaltungsgerichts vom 10. Februar 2022 um einen nicht selbständig anfechtbaren
Zwischenentscheid handelt, wurde mit Urteil vom 6. Mai 2022 bereits verbindlich
entschieden. Darauf kann das Bundesgericht nicht mehr zurückkommen. Die vorliegend zu
beurteilende Beschwerde gegen den Zwischenentscheid des Verwaltungsgerichts ist mithin
nur zulässig, wenn das Baubewilligungsverfahren im Sinne der Rechtsprechung als



abgeschlossen gelten kann (vgl. BGE 150 II 566 E. 2.7.3 mit Hinweisen). Das ist gestützt
auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu verneinen. Zwar liegt mittlerweile die
Abwasseranschlussbewilligung vor. Die übrigen vor Baubeginn verlangten
Genehmigungen, auf welche die Beschwerdeführerin bereits in ihrer zum
Nichteintretensentscheid vom 6. Mai 2022 führenden Beschwerdeschrift hingewiesen hat,
stehen jedoch nach wie vor aus. Die Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts
vom 10. Februar 2022 erweist sich demnach wiederum als verfrüht.

E. 1.4
Von vornherein unzulässig ist die Kritik an der Verfügung vom 2. Juli 2024, mit welcher
der Beschwerdegegnerin die Abwasseranschlussbewilligung erteilt wurde. Diesbezüglich
fehlt es an der Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs (vgl. Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG
). Betrifft ein Rechtsmittelentscheid eine aufschiebend bedingt erteilte Baubewilligung im
Sinne der Praxis (vgl. BGE 149 II 170 ), kann die betroffene Partei zwar direkt im
Anschluss an das Vorliegen der noch erforderlichen Bewilligungen das Bundesgericht
anrufen. Dieses Vorgehen erlaubt es ihr aber nicht, Einwände gegen spätere Entscheide
direkt vor Bundesgericht vorzutragen (Urteile 1C_492/2023 vom 16. Dezember 2024 E.
4.5; 1C_479/2022 vom 17. April 2023 E. 1.4.1; je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 150 II 346
E. 2.5). Vielmehr muss die betroffene Partei hierfür die im kantonalen Recht vorgesehenen
Rechtsmittel erheben. Zulässig sind mit einer "Sprungbeschwerde" im vorgenannten Sinne
nur diejenigen Rügen, die sich gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts richten. Das
Gesagte musste der Beschwerdeführerin denn auch bewusst gewesen sein, hatte sie eine der
Beschwerdegegnerin erteilte frühere Abwasseranschlussbewilligung doch (erfolgreich)
beim Baurekursgericht angefochten. Auf eine Weiterleitung ihrer Eingabe an die zuständige
kantonale Instanz kann daher verzichtet werden. Wie es sich hinsichtlich der potenziell
statthaften Rügen im Einzelnen verhält, braucht an dieser Stelle nicht geprüft zu werden, da
sich die Beschwerde gegen das Urteil vom 10. Februar 2022 ohnehin als unzulässig erweist.

E. 2
Auf die Beschwerde ist demzufolge nicht einzutreten. Bei diesem Verfahrensausgang wird
die Beschwerdeführerin kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Zudem hat sie die
obsiegende Beschwerdegegnerin für ihren Aufwand zu entschädigen ( Art. 68 Abs. 1 und 2
BGG ), nicht aber den Bauausschuss, der in seinem amtlichen Wirkungskreis obsiegt ( Art.
68 Abs. 3 BGG ).
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